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Bebauungsplan "lLanggasshalde"

(Westl. unterer Herrlesberg Teil II)

und Maf der baulichen Nutzung sind in dem Lageplan
die Baustrelfen einzein vorgeschrieben.

dargestellten Firstrichtungen (Hausrichtungen)
sind verbindlich. °
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Dachausbildung in der Regel ziegelgedecktes Satteldach.
Dachéufbauten und Dacheinschnitte sind untersagt. ’

Traufhohe: bei l-geschossigen Geb&uden hochstens Big 60

bei Gebiuden mit Sockelgeschof ‘
talseitig hochstens 6,50

Garagen, soweit sie nicht mit dem Wohnhaus verbunden

oder hangseits als Erdgarage erstellt werden konnen,

sollen als Doppelgarage mit dem Nachbar zusammen in den

Vorgdrten oder Veorplédtzen mit Pultdach (8" Dachneigung)

erstellt werden. : :

Als kBinfriedigung sind Scherenziune (max. Hoéhe = 0,80 m)
oder Hecken (max. Hche 1,50 m) zugelassen; inmitten dieser "
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Summe der seitlichen Grenzabstédnde mind. 8,00 m. . ! — : : S e
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Dachneigung ;
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Reines VWchngebiet ; Xy : _ und am..\
Zahl der Vollgeschosse R S8 ; 4 gemacht,

Baugrenze

Nicht iiberbaubare Grundstiicksflidche

Die weiteren farblichen Darstellungen entsprechen den
bisherigen Vorschriften der V.V. § 5 zur Wirtt.Bsuordnung.
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Textfeld
Achtung:
Alle Höhenangaben sind Tübinger Höhen


